
DOK aaO21254

dem Senatsamt tßr den Verwaltungsdienst
alamtPerson

dem Deutschen Beamtenbund
- Landesbund Hamburg --

dem Deutschen Gewerkschaftsbund

Landesbezirk Nordmark-

wird nach § 94 des Hamburgischen Personalvertretungsgesetzes

(HmbPersVG) folgendes vereinbart

,.,

Ober den Rationalisierungsschutz für Beamte wird die beigefügte

allgemeine Regelung der obersten Dienstbehörde getroffen.I
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Die vereinbarung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie

kann m1 t einer Frist von drei Monaten zum Sch1u~ eines Kalen-

derjahres schriftliCh gekQndigt werden.

Hamburg, den 9.

l HansestaClt.
iDlt fßr den
~un9S ienst .

~

)"L2.-

5 2

Mai 1989

_L C-
Deut.scher Bei
- Landesbund

"-- ~
'-~~

HamburQ
Hamb~q

t

( ~'V.l1
Deutscher G~rkSc~aft
- Landesbezirk Nordmar

tsbund
rk -

f

r



DOK aa021354

Allaemeine Reaeluna über den Rationalisierunasschutz f\1r Beamte

S
Vorbemerkung:

Durch diese allqemeine Regelung wird der aufqrund der Taritver-

tr6ge über den Rationalisierunqsschutz tdr Anqestellte und tdr

Arbeiter des Bundes und der Lander vom 9. Januar 1987 (MittVW

1987 Seite 150) tOr die Arbeitnehmer der Freien und Hansestadt

Hamburq bestehende Schutz 1m Falle von Rationa11sierunqsmaßnah-

men im gleichen Umtano aut den Beamtenbereich übertraoen.

Rationalisierung einsc~ie6lich der Nutzung des technischen

Fortschritts hat den Zweck. die Aufgaben der Verwaltunqen an-

forderungsgerecht. wirtschaftlich und kostenqünstig zu erfül-

len.

Bei der Durchtßhrunq von Rationalisierungsmaßnahmen sind die

sich aus dem Dienstverhältnis ergebenden Belange der Beam~en zu

berücksichtiqen und soziale Härten möqlichs~ zu vermeiden. Die-

sem Ziel dienen die nachs~ehenden Bes~~unqen.

FQr Maßnahmen. die nicht unter diese allgemeine Regelung ral-

len. ble~en die einschlägigen Rechtsvorschriften unberührt.

(1) Rationa11sierunqsmaßnahmen im Sinne dieser allqemeinen Re-
qelunq sind von der Freien und Hansestadt Hamburq veranlaßte
erhebliche Anderunqen der Arbeitstechnik oder wesentliche Ande-
runqen der Arbeitsorqanisat1on mit dem Ziel einer rationelleren
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Nummer 1
BeQr1ffsbestlmmunQ



Arbei tsweise, wenn diese Maßnahmen tür Beamte zu einem Wechsel

der Besch!tt1gunq oder zur Beendigung des Beamtenverh!l tn~sses

fahren.

Unter den Voraussetzungen des Unterabsatzes 1 kommen als Maß-
B. in Bet.rachnahmen

Auflösung

b) Verlegung oder Ausg11ederung einer Verwaltung oder eines

Verwaltungsteils,

Zusammenlequn9 von
len.

Verlaqerunq von Aufqaben zwischen Verwaltunqen.d)

Einführung anderer Arbeitsmethoden. auch soweit sie durch.

Nutzunq technischer Veränderungen beding~ sind.

(2) Maßnahmen. deren Ziel der Abbau von Arbeitsbelastungen ist

(durch die z. B. die Lage der Arbeitszeit geändert oder die

Diens~planqestaltung oder äußere UmstAnde der Arbeit verbessert

werden). sind keine Mapnahmen ~ Sinne des Absatzes 1. Mapnah-

men mit dem Ziel einer rationelleren Arbei~sweise sind un~er

den VoraussetzunQen des Absatzes 1 Unterabsatz 1 jedoch auch

dann Rationalisierunqsmaßnahmen. wenn durch sie zugleich Ar-

beitsbelastungen -abgebaut werden.

~

Ob eine Anderung erheblich bzw. wesentlich ist. ist von

der Auswirkung der Ma~nahme her zu beurteilen.

Eine Rationalisierungsmaßnahme liegt auch dann vor. wenn
sich aus der begrenzten Anwendung einzelner Anaerunqen

zunächs~ zwar keine erheblichen bzw. wesentlichen Auswir-

2.C;2 -

t:

einer Verwaltung oder eines Verwaltungsteils,

Verwaltungen oder Verwaltunqstei-von
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kungen ergeben. aber eine Fortsetzung der Anderungen beab-

sich~ig~ is~. die erhebliche bzw. wesentliche Auswirkungen
haben wird. -

Eine Anderung, die tür die gesamte Verwaltung
lich bzw. nicht wesentlich ist, kann für einen

tunqsteil erheblich bzw. wesentlich sein.

Ist die Anderung erheblich bzw. wesentlich, ist es nicht

erforderlich, da~ sie fCr mehrere Beamte zu einem Wechsel

der Beschäftigung oder zur Beendigung des Beamtenverhält-

nisses führt.

Keine Maßnahmen 1m Sinne des Absatzes

die unmittelbar

voraussich~lich nicht nur kurzfr1s~iqen Nachfraqerück--
gang,

eine von Dri~~en (insbesondere durch gese~zgeberische-
Maßnahmen)

Wegfall-

veranlaßt

Eine wesentliche Anderung der Arbeitsorganisation kann
auch vorliegen, wenn im Rahmen des Beamtenverhältnisses
geleistete Arbeiten künftig aufgrund Werkvertraqes durch-
gefßhrt werden sollen.
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nicht erheb-

Verwal-

sind Maßnahmen1

B. durch

verursachte Autgabeneinschränkunq,

zweckqebundener Dr1ttmittel

sind.
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Freie und Hansestadt Hamburg hat den zuständ~gen Per'

rech~ze1~1q und umfassend über eine vorgesehene Rat~'

~qsmaßnahme zu unterrichten. Sie hat die personellen

Llen Auswirkungen mit dem Personalrat zu beraten.

(1) Die Fre:

sonalra~ recl

nalisierunQsl

und sozialen

(2) Die Beteiliqunqsrechte der Personalräte sind zu beachten.

soweit diese allgemeine Regelung keine absc~1e~enden Bestim-

enthAlt.munqen

(3) Unbeschade~ der Absä~ze 1 und 2 soll die Freie und Hanse-

s~ad~ Hamburg die Beam~en. deren Diens~pos~en (Arbei~spll~ze)

von der vorgesehenen Rationalisierungsmaßnahme voraussich~lich

betroffen werden. rechtzei~iq vor deren Durchführung unterrich-

ten.

(1) Die Freie und Hansestadt HamburQ 1st dem von einer Ratio-

nalisierunqsmaßnahme im Sinne der Nummer 1 betroffenen Beam~en

nach den Abs&tzen 2 bis 5 zur DienstPos~ensicherunQ verpfl1ch-

~e~. Die Sicherunq se~z~ erforderlichenfalls eine For~bildunQ

oder Umschulunq des 8eam~en voraus.

(2) Die Freie und Hansestadt Hamburg ist verpflichtet. dem Be-

amten einen mindestens gleichwertigen Dienstposten zu sichern.

Ein D1enstposten 1st gle1chwert1q 1m Sinne des Unterabsatzes 1.

wenn er der bisherigen Tat1qke1t und dem bisherigen Amt ent-

spricht oder einem neuen Amt derselben oder einer gleichwerti-

gen Laufbahn angehört wie das bisherige Amt und mit mindestens

demselben Endqrundqehal t verbunden 1st und der Beamte in der

'Lr;4 -
Numme r 2

Unterr1chtunaSDf11cht

den zuständ~gen Per-

vorgesehene Rat1o-

t

Numme r 3

D1enstDostens1cherunQ
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neuen T!tigkeit vollbeschäftigt bzw. ~ bisherigen Umfang nicht

vollbesch6ftig~ bleibt; ruheqehaltfAh1ge Stellenzulaqen qelten
hierbei als Bestandteil des Grundqehalts.

Bei der S1cheruno eines oleichwer~1gen D1ens~pos~ens 1m D1ens~-

bereich der Freien und Hanses~adt Hamburg gilt folgende Reihen-

folge:

Dlenst.post.en ina)

b) D1enstposten in derselben Verwaltung an einem anderen Ort

oder in einer anderen Verwaltung an demselben Ort,

c) Dienstposten in einer anderen Verwaltunq an einem and~~en

Ort..

Von der vors~ehenden Reihenfolge kann

Beamten abgewic

Steht ein gleichwertiqer Dienstposten nicht zur Vertüqunq, ist

der Beam~e en~sprechend tor~zubilden oder um%uschulen, wenn ihm

dadurch ein qleichwer~1qer Diens~pos~en zur Vertüqunq ges~ellt

kann.werden

(3) Kann dem Beam~en im Falle einer Maßnahme nach 5 30 Ab-
sa~z 2 des Hamburqischen Beam~engese~zes (KmbBG). die sich als

Rationalisierungsmaßnahme im Sinne der Nummer 1 darstellt. kein
Dienstposten nach Absa~z 2 zur Verfügung ges~ellt werden. is~

die Freie und Hansestadt Hamburg verpflichtet. dem Beamten ei-

nen anderen Dienstposten derselben oder einer gleichwertigen
Laufbahn anzubieten. Absatz 2 Unterabsitze 3 und 4 g~lt ent-

sprechend.

Die spätere Bewerbuno um e~en gleichwerti0en Dienstposten ist

~ Rahmen der Auswahl unter gleichgeeioneten Bewerbern bevor-

zugt zu berücksichtigen.

~'v- ~5
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derselben Verwaltunq an demselben Ort.

mit demim Einvernehmen

werden.hen



(4) Die Fre~e und Hansestadt Hamburg kann den Beamten zur An-

nahme e~nes ihm angebotenen Dienstpostens nach den Absätzen 2

und 3 verpflich~en, es sei denn, daß dem Beam~en die Annahme

nach seinen Kenntnissen und Fähigkeiten billigerweise nicht zu-

gemu~et werden kann.

(5) Kann dem Beamten im Falle einer Maßnahme nach § 30 Ab-
satz 2 Hmb~G. die sich als Rat1onalisierunqsmaßnahme im Sinne

der Nummer 1 darstellt. kein Dienstposten nach den Absätzen 2

und 3 zur Verfügunq qestellt werden. 1st die Freie und Hanse-

stadt Hamburg bei schriftlicher Zustimmung des Beamten ver-

pflichtet. sich um einen Dienstposten bei einem anderen Dienst-

herrn an demselben oder. wenn dies nicht möglich ist. an einem

anderen Ort zu bemühen.

(1) Ist nach Nummer 3 eine Fortbildung oder umschulung erfor-

derlich. hat die Freie und Hansestadt Hamburg sie rechtzeitig

zu veranlassen oder auf ihre Kosten durchzuführen.

Der Beam~e dar! seine Teilnahme an einer Fortbildunqsmaßnahme

und seine Zus~~unq zu einer Umschulungsmaßnahme nicht will-

kürlich verweigern.

(2) Der Beamte ist für die zur Fortbildung oder Umschulunq er-
forderliche Zeit. lAnqstens fdr 12 Monate. unter Fortzahlung

der Bezüge von seiner TAtiqkeit freizustellen.
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Protokollnot1z zu Absatz 1 Unterabsatz 2:- - --

Ist ein Beamter. dar das 55. Lebensjahr vollendet hat. nicht

zur Mitwirkung an einer Umschulunqsmaßnahme bereit. kann dies

nicht als willkür~iche Verweigerung angesehen werden. Satz 1

gilt entsprechend für die Mitwirkung an einer Fortbildungsmaß-

nahme.

Besonderer Schutz vor Versetzuna in den einstweiliaen Ruhestand

(1) Im Falle einer Maßnahme nach § 30 Absatz 2 HmbBG, die.,.sich

als Rationalisierungsmaßnahme ~ Sinne der Nummer 1 darstellt,

darf die Freie und Hansestadt Hamburq von der Möglichkeit der

Versetzung in den einstweiliqen Ruhestand nach § 41 Absatz 2

HmbBG oder bei Beamten auf Probe der Entlassung nach § 36 Ab-

satz 1 Nummer 3 HmbBG nur Gebrauch machen, wenn dem Beamten ein

Dienstposten nach Nummer 3 Absätze 2 und 3 nicht angeboten wer-

den kann oder der Beamte den Dienstposten entgegen Nummer 3 Ab-

satz 4 nicht annimmt oder der Beamte seiner Versetzung zu einem

anderen Dienstherrn nach Nummer 3 Absatz 5 nicht schriftlich

zust.inunt.

(2) Der Beamte. der aufgrund einer Maßnahme nach § 30 Absatz 2

HmbBG. die sich als Rationalisierungsmaßnahme im Sinne der Num-

mer 1 darstellt. nach S 41 Absatz 2 HmbBG in den einstweiligen

Ruhestand versetzt oder als Beamter auf Probe nach S 36 Ab-

satz 1 Nummer 3 HmbBG entlassen worden 1st. soll auf Antrag be-

vorzuqt

erneut in das BeamtenverhAltnis berufen werden. wenn ein

für ihn geeigneter Dienstposten zur VerfQqunq steht und

die beamtenrechtlichen Vor~ussetzunqen erfßllt sind. oder

a)

2.)

r 5

oder Entlassung'



in ein Arbei tsverh~ tnis als Arbeitnehmer aufgenommen wer-

den. wenn ein für ihn gee1qneter Arbe1tsplatz..~ur Verfü-

gung steht.

b)

Die Wahrung des Besitzstandes ~ Falle der Nummer 3 Absatz 3

richtet sich nach S 13 Absätze 1 und 5 des Bundesbesoldungsge-

setzes in der jeweils geltenden Fassung.

Hamburq, den 9. Mai 1989
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